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RS OGH 1968/2/7 5Ob5/68 (5Ob6/68)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1968

Norm

ZPO §236 E

ZPO §259 Abs2

ZPO §519 D

Rechtssatz

Im Verhältnis des Zwischenfeststellungsanspruches zum Hauptgegenstand des Prozesses tritt zur logischen auch die

prozessuale Anhängigkeit. Wird die Entscheidung in der Hauptsache mit Rechtskraftvorbehalt im Sinne des § 519 Z 3

ZPO aufgehoben, dann muß auch die Anfechtung der gleichzeitig ergangenen Entscheidung über die Aufhebung des

erstinstanzlichen Beschlusses betreffend den Zwischenfeststellungsantrag zulässig sein.
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